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beugt werden können, wenn die Bedürftigen sich nicht scheuen, sich rechtzeitig an
die Armenbehörden zu wenden, aus Angst vor einer Wegnahme der Kinder.

Um so wichtiger ist es nun, daß die Vormundschaftsbehörden im Interesse
der Kinder die Ausgaben, zu denen sie die Kompetenz besitzen, erfüllen und
erfüllen können. (Fortsetzung folgt.)

Appenzell A.-Rh. Herisau. Bürgerliche Armenpflege. Der
Voranschlag pro 1921 lautete auf eine Ausgabensumme von insgesamt Fr.
113,999.—, es mußten dann aber zufolge der allgemeinen Krisis Fr. 128,354.27
aufgewendet werden. Aus der Gemeindekasse wurden hieran Fr. 93,242.34
bezogen. Es gingen Fr. 4651. 73 mehr Rückzahlungen ein, als vorgesehen waren,
so daß schließlich eine Budgetüberjchreitung von Fr. 19,613. 24 eintrat. Die
gewöhnlichen Unterstützungen (an bar oder in natura) erreichten den Betrag von
Fr. 46,477.79, in welchen sich 139 Bürgerfamilien und Einzelpersonen von und
in Herisau und 158 Herisauer Familien und Einzelpersonen auswärts wohnend,
teilen. Von den übrigen Positionen bildet die Versorgung in der Heil- und
Pflegeanstalt den Hauptposten. Es mußten hiefür Fr. 27,791.55 aufgewendet
werden. Durchschnittlich waren 23 Patienten in dieser Anstalt. Auf teilweise
Rechnung der Armenkasse waren am 31. Dezember im Waisenhaus untergebracht:
24 Knaben und 22 Mädchen, alles Halbwaisen oder Kinder von zum Erziehen
unfähigen Eltern. Im Kinderheim sind versorgt 4 Mädchen und 3 .Knaben,
anderweitig verkostgeldet 6 Mädchen und 4 Knaben. Für Spitalverpflegung
mußten Fr. 9839.39 ausgegeben werden, für Arzt und Apotheke Fr. 1629.25,
für Taubstumme und schwachsinnige Bildung Fr. 2396.25 und für Versorgung
in Besserungsanstalten Fr. 3191.95.

Für die „w o h n ö r t l i che A r m e n Pf Ieg e" wurden in 85 Fällen Fr.
19,461. 53 ausbezahlt. 23 Familien und Einzelpersonen aus Konkordatskantonen
erhielten hievon Fr. 5559.39. Rückvergütet wurden hieran Fr. 2954.75, so daß
Fr. 3495.55 ungedeckt blieben. Die Konkordatsfälle verteilen sich auf folgende
Kantone: Bern 6, Appenzell F.-Rh. 5, Aargau 4, Dessin und Luzern je 2,
Schwyz, Baselstadt, Graubünden und solothurn je 1 Fall. Für in Konkordatskantonen

wohnende Herisauer Bürger mußten in 4 Fällen (3 Baselstadt, 1 Bern)
Fr. 1779. 59 bezahlt werden, daran hatte Herisau Fr. 716.95 zu vergüten.
Weniger die für das Konkordat gehabten Ausgaben, als vielmehr unliebsame
Erfahrungen bezüglich zu weitgehender Bestimmungen und willkürlicher Auslegung
einzelner Artikel des Konkordatsreglements veranlaßten den Kantonsrat von
Appenzell A.-Rh. zum Austritt ans dem interkantonalen Konkordat auf den 31.
Dezember 1922 H. .1. 8elr,

si Der Schluß des Berichts ist aus Versehen bereits auf Seite 88 unten unter Appenzell J.-Rh.
abgedruckt.
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